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Die Verwaltung der regionalen 
Entwicklung in Finnland 

Tore Modeen 

DAS BAUGESETZ 

Das Baugesetz 1958:380 (und die Verordnung 
1959:266) enthält u. a. Bestimmungen uber die 
Planung von Regionen, d. h. von Bezirken, die 
mehrere Kommunen umfassen. Der schematisch 
entworfene Regionalplan dient den lokalen Bau
leitplänen als Grundlage. Es gibt zwei Arten sol
cher Pläne: den Generalplan, der nur eine Kom
mune betrifft, und den Bebauungsplan, wobei der 
Generalplan dem detaillierten und rechtskräftigen 
Bebauungsplan als Grundlage dient (§ 2). 

Die Grenzen der Regionalplanungsgebiete 
werden von der Regierung bestimmt. Ein Regio
nalplanungsgebiet soi! ein ökonomisch-geogra
phisches und auch ansonsten zweckmäBiges 
Ganzes bilden. Entweder tallen die Regierungs
bezirke (Iän) mit den Regionalplanungsgebieten 
zusammen, oder ein Regierungsbezirk ist in zwei 
oder mehrere Planungsgebiete aufgeteilt (§ 18). 

Nach dem lnkrafttreten des Baugesetzes wur
de Finnland in 18 (oder 19, wenn die selbstver
waltende Provinz Åland ist mitgenommen) Re
gionalplanungsgebiete eingeteilt. Die Zahl der 
Regierungsbezirke beträgt 12.(1 )(2) 

1 Das groBe Kommentarwerk 0ber das Baugesetz ist
Otto Larma u.A.: "Rakennuslaki ja -asetus", 
4.Aufl.1992. ln seiner Dissertation von 1990
(Univ.Tampere) behandelt Toivo Pihlajaniemi die
Verantwortung der gesellschaftlichen Planung ("Val
tio, valta, suunittelu", kurze englische Zusammen
fassung.

2 Eine kurze Obersicht fiir Ausländer findet man in
"Planning the Regional Structure in Finland". lnnen
ministerium. Helsinki 1980. Fur ausländische Leser
hat Tore Modeen u.A. folgende 0bersichtliche Be
richte veröffentlicht: "Regina! Selfgovernment as a
Means of Administrative Reform, International Coo
peration and Protection of National Minorities" in
Festskrift Erik Castren. Helsinki 1979; "Les com
petences du pouvoir local" (englische Zusammen
fassung) in Annuaire Europeen d"Administration
publique 3. Paris 1981; "La region en droit finlanda
is" in Administration et regionalisme. Recueil de 
documents d'etude. lstituto di Studi sulle Regioni del 
CNR. Rom 1981; "Town and Country Planning Law 
in Finland" (ed. J.F.Garner & N.P.Gravelle). Amster
dam 1986. 

KOMMUNALVERBÄNDE 

Es gibt zwei Formen von Kommunalverbänden 
(oder Zweckverbänden); nach der heutigen Ter
minologia werden sie Gesamtkommunen ge
nannt. Entweder sind sie obligatorisch und ihre 
Grenzen vom Staat festgelegt. ln diesem Fall ist 
das ganze Staatsgebiet in Verbandsgebieten 
aufgeteilt; die Kommunen innerhalb der Grenzen 
eines solchen Gebietes mussen einem Kommu
nalverband angehören und gemeinsame Verwal
tungsangelegenheiten uber den Kommunalver
band wahrnehmen. 

Oder ein Kommunalverband ist durch einen 
freiwilligen "Grundvertrag" der beruhrten Kommu
nen gegrundet worden. Der Grundvertrag braucht 
dann nur dem Regierungsbezirksamt mitgeteilt zu 
werden, um in Kraft zu treten. 

Der Grundvertrag enthält Bestimmungen uber 
die Organisation des Verbandes und die ökono
mischen Verhältnisse zwischen den Vertragspart
nern und ist fur beide Typen von Kommunalver
bänden notwendig. 

Die Regionalplanungsverbände sind Beispiele 
obligatorischer kommunaler Zusammenarbeit. 

Da es in Finnland keine Selbstverwaltungsver
bände auf Regierungsbezirksebene gibt, hat der 
Gesetzgeber es fur notwendig gehalten, die Kom
munen in einigen Fällen zu verpflichten, gewis
se fur besonders wichtig erachtete Tätigkeiten 
durch obligatorische Kommunalverbände auszu
uben. Es sind solche Fälle, bei denen die einzel
nen Kommunen entweder nicht uber die nötigen 
Ressourcen verfugen oder als Gebiet zu klein 
sind, die Angelegenheit allein zu betreuen, aber 
der Staat auch nicht selbst die Tätigkeit uberneh
men will, da diese als zur Selbstverwaltung der 
Kommunen gehörig angesehen wird. 

Die grundlegenden Bestimmungen uber die 
Kommunalverbände befinden sich im 1 0.Kapitel 
des Kommunalgesetzes (17.3.1996). 

Ein Kommunalverband hat Rechtspersönlich
keit. Da ein Kommunalverband nicht berechtigt 
ist eigene Steuer zu erheben, sind seine Mitglie-
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der jedoch fur die Tätigkeit des Verbandes finan
ziell verantwortlich. ln einigen Fällen, z.B. bei 
Regionplanungsverbänden, bekommen die Kom
munalverbänden auch staatliche Zuschusse.(3) 

KOMMUNALVERBÄNDE FUR REGIONALE 
PLANUNG 

Wie bereits erwähnt, mussen diejenige Kom
munen, die demselben Planungsgebiet zugeteilt 
worden sind, einem Kommunalverband angehö
ren, der fur die Planung verantwortlich ist. Der 
Verband steht unter der Aufsicht des Regierungs
bezirkes. 

Als die Regionplanungsverbände wegen ihrer 
Abhängigkeit von den Staatsbehörden als weni
ger geeignet angesehen wurden die wirtschaftli
chen lntressen der Kommunen wahrzunehmen, 
haben die Kommunen fruher auch andersartigen 
(nichtobligatorischen) Kommunalverbänden ge
grundet. Deren Aufgabe war die Förderung der 
gemeinsamen lnteressen, z. B. die Entwicklung 
der Wirtschaft und der lnfrastruktur. Solche s.g. 
Landschaftsverbände wurden gegrundet, um es 
den Kommunen zu ermöglichen, gegenuber dem 
Staat und Organisationen verschiedener Art ihre 
lnteressen aktiv wahrzunehmen. 

Mit der Zeit hat sich diese doppelte Organisa
tion jedoch als uberflussig erwiesen. Nach einer 
Gesetzesänderung im Jahre 1990 wurde ein 
Zusammengehen beider Typen von Kommunal
verbänden, die Regionalplanungsverbände und 
die Landschaftsverbände, ermöglicht, um die 
Rationalisierung der regionalen Entwicklungsar
beit voranzutreiben. Bereits 1993 wurde dieses 
Ziel hauptsächlich erreicht: die alten Landschafts
verbände sind nunmehr aufgelöst worden. ln ein 
Paar alte Landschaftsverbände wirken noch in 
bescheidenerem Umfang als privatrechtliche 
Vereine. 

Die Regionalplanungstätigkeit wird weiter fort
gesetzt. Die Pläne solien die allgemeine soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung und die Verän
derungen der staatlichen Planung berucksichti
gen. 

ln den letzten Jahren ist indes offenbar gewor
den, daB eine Erneuerung der alten Organisati
on der Regionalplanung vonnöten ist. Besonders 
gilt das in der heutigen Lage, da Finnland sich 
um dia Mitgliedschaft in der Europäischen Union 
baworben hat. Als Empfänger europäischar Hilfs-

3 Das grol3e Kommentarwerk 0ber das neue Kommu-
nalgesetz ist Heikki Harjula - Kari Prättälä: Kunta
laki - tausta ja tulkinnat. Jyväskylä 1995. 
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maBnahmen sind selbstvarwaltende Regionen 
vorausgesetzt. (4) 

DIE RICHTLINIEN DER 
ENTWICKLUNGSPOLITIK 

Da die verschiedenen Teile Finnlands sehr 
ungleichmäBig entwickelt sind, wurden schon 
fruhzeitig das ganze Land umfassenda regional
politische Programme aufgestellt mit dem Ziel, die 
Entwicklungsdifferenzen auszugleichen. 

Diese Programma sind zum Teil auch verwirk
licht worden. Der Staat hat die unterentwickelten 
Regionen mit bedeutenden Zuschussen unter
stutzt. Vor allem Projekte zugunsten der lnfra
struktur (StraBenbau, Energieversorgung), der 
Landwirtschaft und der Wirtschaftsunternehmen 
wurden priorisiert. Besondere Unterstutzung wird 
dem öffentlichen Verkehr und dem Kommunika
tionswesen in dunn besiedelten Regionen und 
den in kleinen Dörfern tätigen Unternehmen zu
teil. Die Höhe der Zuschusse hängt vom Entwick
lungsgrad der betreffenden Kommune ab. Unter 
besonders ungunstigen Bedingungen tätige Hilfs
projekte können fur kurzere Perioden erhöhte 
Zuschusse erhalten.(5) 

Die Zielsetzungen der Regionalpolitik sind heu
te gesetzlich festgestellt. Sie sind im Gesetz uber 
die regionale Entwicklung ( 1993: 1135) so formu
liert worden: 

- Sicherung der Entwicklung der Lebensverhält
nisse einschlieBlich des Anbietens von not
wendigen Dianstleistungen an die Bevölke
rung der unterentwickelten Regionen;

- Sicherung der fur dia Entwicklung nötigen ln
frastruktur;

- Erneuerung der Produktionsstruktur,
- Verbesserung der Tätigkeitsbedingungen der

Unternehmen;
- Schaffung von neuen Arbeitsplätzen;
- Stärkung der Wirtschaft und Anhebung des

Bildungsniveaus der Bevölkerung (1 §).

4 Siehe näher Komiteegutachten 1992:34 (Kauko Sip
ponen), wo die Schaffung von Landschaftsgemein
den vorgeschlagen 1st. Siehe auch Regierungsvor
schlag zum Gesetz 0ber die regionale Entwicklung 
1993:99. lm Buch "Kuntahallinnon vaihtoehdot• (Al
ternative in der Kommunalverwaltung), Helsinki 
1993, haben Juhani Nummela und Aimo Ryynänen 
die Schaffung der finnischen Landschaftsverbånden 
im Perspektiv der europåischen Entwicklung gestellt. 

5 Siehe u.A. Tore Modeen: "Regional lnslitutions and
Development Policies in Finland" in EEC-USA. Re
gional lnstitutions and Development (ed.Franco An
geli). lstituto di Studi sulle Regioni. Rom 1985. 
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Das regionalpolitische Planungssystem umfaBt 
mehrere Typen von Plänen. Zur Zielplanung ge
hören regionale Entwicklungsstrategie, Bevöl
kerungs- und Arbeitsplatzplanung. Die Planung 
hat einen EinfluB auf den staatlichen Haushalts
plan. Die Entwicklungsprogramme fur Sonderge
biete und sonstige Entwicklungsprogramme ge
hören ebenfalls zu diesem System. 

ln der Planungsarbeit solien die miteinander in 
Konflikt geratenden lnteressen der _verschiede
nen Gruppen so weit wie möglich in Ubereinstim
mung miteinander gebracht werden.(6) 

DIE STAATLICHEN FUR DIE ENTWICKLUNG 
VERANTWORTLICHEN BEHÖRDEN 

Die Staatskanzlei (unter der Leitung des Mini
sterpräsidenten) ist zuständig fur diejenigen staat
lichen Planungsangelegenheiten, die nicht ir
gendeinem anderen Ministerium obliegen. Das 
lnnenministerium ist die fuhrende staatliche Pla
nungsbehörde und somit fOr die allgemeine re
gionalpolitische Entwicklung wie auch fOr die 
nationale Koordinierung der regionalen Entwick
lungsarbeit und der allgemeinen gesellschaftspo
litischen Planung verantwortlich. Dem Ministeri
um fOr Handel und lndustrie ebenso wie dem 
Landwirtschaftsministerium stehen bedeutende 
sog. Entwicklungsgelder zur Verfugung, die fOr 
besondere Projekte verteilt werden. 

Auf regionaler Ebene wirkt als koordinierende 
Behörde das Regierungsbezirksamt unter der 
Leitung des Landeshauptmannes. Laut § 3 des 
Regierungsbezirksgesetzes (1987:1233) hat das 
Amt die Aufgabe, die Entwicklung des Bezirks zu 
verfolgen und zu fördern. Die Regierungsbezir
ke haben sich u. a. mit der Entwicklung von ge
wissen als Spezialgebiete klassifizierten Territo
rien beschäftigt. Fr0her haben die Regierungs
bezirke sogar Entwicklungsgelder verteilt. 

BISHERIGE ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN 

Bis 1994 wurden 88 % des Territoriums Finn
lands mit 47 % der Bevölkerung als unterentwik
kelt klassifiziert und waren demnach das Objekt 
staatlicher HilfsmaBnahmen. Die maximalen ln
vestitionszusch0sse haben 45 % von den Kosten 
der Projekte gedeckt (die Startzuschusse sogar 
bis zu 50 %). 1991 wurden 362 Millionen und 

6 Siehe auch Literatur0bersicht in Gutachten 1992:34
(Kauko Sipponen), S.4511 und in Nummela-Ryynä
nen (1993). 
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1992 260 Millionen Finnmark zwischen Projek
ten in den unterentwickelten Regionen als staat
liche lnvestitionszusch0sse und Startprämien 
verteilt. Als Unterstutzung f0r den öffentlichen 
Verkehr und das Kommunikationswesen wurden 
1991 165 Millionen und 1992 155 Millionen Finn
mark angewiesen. Es wurden somit verschiede
ne Entwicklungsprojekte in den unterentwickel
ten Kommunen vom Staat unterstOtzt. AuBer 
durch die besonderen, projektorientierten regio
nalen HilfsmaBnahmen werden die wirtschaftlich 
schwachen Kommunen auch sonst vom Staat 
begunstigt. Sie bekommen höhere Staatszu
schusse f0r ihre normalen Tätigkeitsbereiche wie 
das Schulwesen, die Sozialhilfe und die Gesund
heitsfursorge. Der Prozentsatz der jährlichen 
staatlichen Zuschusse richtet sich nach der sog. 
Tragfähigkeit der Kommune.(7) 

DEZENTRALISIERUNGSMASSNAHMEN 

ln den letzten Jahrzehnten sind öffentliche 
Befugnisse konsequent dezentralisiert und de
konzentriert worden. So war z. B. die Verwen
dung der erwähnten staatlichen Zusch0sse fOr 
besondere Teile der Kommunalverwaltung fr0her 
vom Staat im einzelnen kontrolliert worden. Seit 
1993 können die Kommunen 0ber die Verwen
dung der Zusch0sse verhältnismäBig frei ent
scheiden. Auch auf der regionalen Ebene genie
Ben die fOr die Entwicklungsplanung zuständigen 
Behörden nun gröBere Freiheiten. 

ln der Programmarbeit der Regionalplanungs
behörden sind nicht nur die betreffenden Beam
ten unter der Leitung der fOr diese Arbeit verant
wortlichen Politiker tätig, sondern auch an den 
Hochschulen wirkende Experten werden konsul
tiert. 

DAS NEUE REGIONALE 
ENTWICKLUNGSGESETZ. BEGRUNDUNG 
DER REFORM 

Seit Beginn dieses Jahres wird die regionale 
Entwicklung von einem neuen Gesetz und einer 
neuen Verordnung (1993:1135, 1993:1315) ge
regelt. Das Gesetz hat einige wichtige Verände
rungen mit sich gebracht, die sich sowohl auf die 
Verwaltung wie auf die Tätigkeit der Behörden 
beziehen. 

Als der Gesetzesentwurf (1993:99) dem 

7 Regeringsvorschlag 1993:99.
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Reichstag vorgelegt wurde, wurde auf die Bedeu
tung einer Reform der Verwaltung der regiona
len Entwicklung hingewiesen. Die Befugnisse 
sollen dezentralisiert werden, um den Forderun
gen der Europäischen Union zu genugen. Da die 
EU bestimmte regionale EntwicklungsmaBnah
men voraussetzt und Finnland bisher keine Re
gionen im Sinne des Maastrichter Abkommens 
gehabt hat, ist eine Reform nötig, die solche 
Selbstverwaltungskörperschaften hervorbringt. 
Die bisherigen Organisation und auch die Metho
den der regionalpolitischen Arbeit haben sich 
auch sonst mit der Zeit als wenig zweckmäBig 
erwiesen. Ein Oberdenken ist notwendig gewor
den. 

Die Regierung stellt fest, daB sich die Konkur
renz um wirtschaftsfördernde MaBnahmen zwi
schen den verschiedenen Teilen des Landes in 
den letzten Jahren offensichtlich verschärft hat. 
Die Regionen sind deutlich aktiver geworden mit 
dem Ziel, sich zu entwickeln und lnvestoren an
zulocken. Dasselbe gilt fur die einzelnen Kom
munen, die untereinander konkurrieren. 

Eine ausgewogene regionale Entwicklung liegt 
indes im lnteresse des Staates. Die staatliche 
Regionalpolitik strebt nach einem Ausgleich zwi
schen wohlhabenden und armen Regionen. 

DIE HEUTIGE ORGANISATION DER 

REGIONALEN ENTWICKLUNG 

Die Zuständigkeit, Zuschusse zu verteilen, ist 
bisher im wesentlichen den staatlichen Zentral
behörden zugekommen. Die den Regierungsbe
zirken zukommende Befugnis, Mittel zu verteilen, 
war immer nur von beschränkter Bedeutung. 

Die Verantwortung fur die regionale Entwick
lungspolitik obliegt seit Anfang dieses Jahres 
(1994) den Landschaftsverbänden. Diese Aufga
be ist aisa vom Staat auf die kommunale Ebene 
dezentralisiert worden. 

Die Befugnisse kommen somit nicht den ein
zelnen Kommunen zu, sondern den neuen Land

schaftsverbänden, d. h. den Nachfolgern der ai
tan Regionalplanungsverbände. Nach dem Ge
setz fungieren die neuen Verbände als regiona
le Entwicklungsbehörden, die nach § 18 des 
Baugesetzes auch fur die Regionalplanung ver
antwortlich und dazu auch fur die Wahrung der 
lnteressen der Landschaft als Körperschaft zu
ständig sind. Fur die regionale Entwicklungsar
beit haben die Regierungsbezirke immer noch 
eine gewissen Zuständigkeit behalten. 

Der Begriff Landschaft (d. h. Region) wurde in 
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diesem Zusammenhang zum ersten Mal in die 
Gesetzgebung eingefuhrt. 

ln jeder der 18 (19) Landschaften, deren Gren
zen nur teilweise mit denen der alten Regional
planungsgebiete zusammenfallen, wirkt auch in 
Zukunft ein Kommunalverband fur Regionalpla
nung unter der Leitung von von den Mitglieds
kommunen gewählten Personen, und mit einem 
Buro. Der Unterschied zur fruheren Organisati
on besteht darin, daB diese Behörde heute nicht 
nur fur die Planung, sondern auch fur die Voll
ziehung der Entwicklungsprogramme zuständig 
ist. 

Die Zuständigkeit der Regierungsbezirke ist 
nunmehr auf KoordinierungsmaBnahmen be
schränkt. 

Der Kommunalverband auf Landschaftsebene 
vertritt die Landschaft (Region) in Beziehung nicht 
nur zum Staat, sondern auch zu internationalen 
Behörden, zu solchen wie dem Verband der Eu
ropäischen Regionen und (in Zukunft wahrschein
lich auch) dem im Maastrichter Abkommen vor
ausgesetzten eu ropäischen Regionalkomitee. 

Während die entwicklungspolitischen MaBnah
men fruher kommunenbezogen waren, sind sie 
jetzt auf die Region bezogen. Der Kommunalver
band muB versuchen, seine Entwicklungsgelder 
gerecht zwischen den Mitgliedskommunen zu 
verteilen. 

EINE PROGRAMMBASIERTE 

ENTWICKLUNGSPOLITI K 

Die Entwicklungspolitik wird auf verschiedenen 
Ebenen skizziert. Auf staatlicher Ebene werden 
die Hauptlinien der Entwicklungstätigkeit gezo
gen. GemäB diesen Unien sollen die regionalen 
Behörden (d. h. die Landschaftsverbände) präzi
sierte Entwicklungsprogramme entwerfen. Die 
regionalen Entwicklungsgelder, die im staatlichen 
Haushaltsplan zur Verfugung stehen, werden 
teilweise von den zentralen Staatsbehörden und 
ihren regionalen Organen, teilweise von den re
gionalen Kommunalverbänden (den Landschafts
verbänden) an verschiedene Projekte verteilt. 

Jährliche Projektprogramme werden vom ln
nenminlsterium in Zusammenarbeit mit den ubri
gen Staatsbehörden und den regionalen Entwick
lungsbehörden ausgearbeitet. Eine aus Politikern 
bestehende staatliche Delegation fur die Entwick
lung der Regionen ist im Zusammenhang mit dem 
lnnenministerium tätig. 

Die Verwendung der regionalen Gelder wird 
durch sog. Programmabkommen bestimmt. Die 
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regionale Behörde (d. h. der Landschaftsverband) 
ist fOr die Entwicklung nicht nur ihrer Region ver
antwortlich, sondern es können auch die Staats
grenzen Oberschreitende Projekte unterstOtzt 
werden. 

Das Gesetz setzt zeitbestimmte Programme fOr 
die Entwicklungsarbeit voraus. ln den den Pro
grammen zugrunde liegenden verschiedenen 
Abkommen werden nicht nur die Ziele der Ver
wendung der EntwicklungszuschOsse festgelegt, 
sondern auch die staatlichen lnvestitionen zugun
sten des Verkehrs- und Kommunikationswesens, 
der Forschung und der Ausbildung. 

Vertragspartner sind die Behörden, die an der 
Finanzierung des Entwicklungsprogramms teil
nehmen. Die Programmarbeit wie auch die Ver
mittlung der fOr die Vereinbarungen nötigen Kon
takte tallen in den Zuständigkeitsbereich der neu
en Landschaftsbehörden. 

ZIELE DER NEUORDNUNG DER 

REGIONALEN ENTWICKLUNGSARBEIT 

Es wird eine dreistufige Gebietseinteilung fOr 
Entwicklungshilfe vorgenommen. Die sog. För
dergebiete werden je nach Region und nicht, wie 
frOher, je nach Kommune bestimmt. Der Umfang 
der Fördergebiete wird wesentlich vermindert. Er 
entspricht ungefähr den Umfang der frOheren 
Spezialfördergebiete ( d. h. der allerärmsten Re
gionen). 

Man hat gerechnet, daB ungefähr 36 % der 
Bevölkerung in den neuen Fördergebieten leben. 
Dazu kommen noch 5 - 7 % der Bevölkerung der 
Sonderfördergebiete. Die Schären werden fort
während unterstOtzt. 

Die Staatsregierung sorgt dafiir, daB im Jah
reshaushaltsplan Finanzmittel fur Entwicklungs
hilfe ausgewiesen sind. Dieses Geld wird teilwei
se fOr Entwicklungsprogramme auf staatlicher 
Ebene aufgewandt, teilweise ist das Geld fOr re
gionale Programme bestimmt. 

Die neuen Landschaftsbehörden sind somit 
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zuständig fOr die Verteilung der fOr regionale 
Projekte bestimmten Mittel. lndem diese Behör
den die Entwicklungsprogramme bestätigen, ver
pflichten sie sich auch, ihre Mittel fOr diese Zwek
ke einzusetzen. Die Ziele sind die, neue Unter
nehmen, eine vielseitigere Produktion und eine 
verbesserte lnfrastruktur zu schaffen. 

Die Mittel, Ober die die Landschaftsbehörden 
verfOgen, solien somit zugunsten der Entwicklung 
der wirtschaftlichen Struktur der Region verwen
det werden. ZuschOsse an Unternehmen wie an 
öffentliche Behörden (z. B. fOr infrastrukturelle 
lnvestitionen) werden in den Programmen vor
ausgesetzt. Von groBer Bedeutung ist, daB die
se MaBnahmen mit den von den zentralen Staats
behörden durchgefuhrten MaBnahmen koordiniert 
werden. 

lm Haushaltsplan fOr 1994 wurden 75 Millio
nen Finnmark fOr Regionalentwicklungszwecke 
reserviert. lm nächsten Jahr wird diese Summe 
noch erheblich gröBer sein. 

lm staatlichen Haushaltsplan wird bestimmt, 
welchen Behörden die Befugnis zukommt, die 
Entwicklungsgelder zu verteilen. Die Verordnung 
1993: 1315 enthält nähere Bestimmungen Ober 
die Verteilung von Regionalentwicklungsgeldern. 
Die Verteilungsprinzipien werden in der Pro
grammvereinbarung bestimmt. 

lnvestitionen und ZuschOsse an einzelne Un
ternehmen werden stets vom Ministerium fur 
Handel und lndustrie verteilt (Gesetz 1993: 1136). 
Dasselbe Ministerium ist auch fOr die regionalen 
VerkehrszuschOsse zuständig (Gesetz 1993: 
634). Auch die Förderung der Entwicklung der 
Schären obliegt den staatlichen Behörden (Ge
setz 1981 :494). 

Selbstverständlich werden die einzelnen Kom

munen auch in Zukunft ihre eigene Entwicklungs
planung leisten. Die kommunalen Generalpläne 
sind dafOr geeignet. Durch ihre Vertreter im Land
schaftsverband können die Kommunen ihre ln
teressen auf regionaler Ebene wahrnehmen.(8) 

8 Regierungsvorschlag 1993:99; Gutachten des Ver-
waltungsausschusses des Relchstages 1993:20. 


